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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Abschluss des Reisevertrages/Verpfl ichtung des 
Kunden
1.1 Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bietet der Kunde 
dem Reiseveranstalter den Abschluss des Reisevertra-
ges verbindlich an. Grundlage dieses Angebots sind 
die Reiseausschreibung und die ergänzenden Informa-
tionen des Reisever anstalters für die jeweilige Reise, 
soweit diese dem Kunden vorliegen.

1.2 Reisevermittler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträ-
ger (z.B. Hotels, Beförderungsunternehmen) sind vom 
Reisever anstalter nicht bevollmächtigt, Vereinbarungen 
zu tre� en, Auskünfte zu geben oder Zusicherungen 
zu machen, die den vereinbarten Inhalt des Reisever-
trages abändern, über die vertraglich zugesagten Leis-
tungen des Reiseveranstalters hinausgehen oder im 
Widerspruch zur Reiseausschreibung stehen.

1.3 Orts- und Hotelprospekte, sowie Internetausschrei-
bungen, die nicht vom Reiseveranstalter herausge-
geben werden, sind für den Reiseveranstalter und 
dessen Leistungsp� icht nicht verbindlich, soweit sie 
nicht durch ausdrückliche Vereinbarung mit dem Kun-
den zum Gegenstand der Reiseausschreibung oder 
zum Inhalt der Leistungsp� icht des Reisever anstalters 
gemacht wurden.

1.4 Die Buchung kann mündlich, schriftlich, telefonisch, 
per Telefax oder auf elektronischem Weg (E-Mail, Inter-
net) erfolgen. Bei elektronischen Buchungen bestätigt 
der Reiseveranstalter den Eingang der Buchung unver-
züglich auf elektronischem Weg. Diese Eingangsbestä-
tigung stellt noch keine Bestätigung der Annahme des 
Buchungsauftrags dar.

1.5 Der Kunde hat für alle Vertragsverp� ichtungen von 
Mitreisenden, für die er die Buchung vornimmt, wie für 
seine eigenen einzustehen, sofern er diese Verp� ich-
tung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat. 

1.6 Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Annahme-
erklärung des Reiseveranstalters zustande. Sie bedarf 
keiner bestimmten Form. Bei oder unverzüglich nach 
Vertragsschluss wird der Reiseveranstalter dem Kunden 
eine schriftliche Reisebestätigung übermitteln. Hier-
zu ist er nicht verp� ichtet, wenn die Buchung durch 
den Kunden weniger als 7 Werktage vor Reisebeginn 
erfolgt.

1.7 Weicht der Inhalt der Annahmeerklärung des 
Reisever anstalters vom Inhalt der Buchung ab, so liegt 
ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das 
er für die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Ver-
trag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots 
zustande, wenn der Kunde innerhalb der Bindungsfrist 
dem Reiseveranstalter die Annahme durch ausdrück-
liche Erklärung, Anzahlung oder Restzahlung erklärt. 

2. Bezahlung 
2.1 Reiseveranstalter und Reisevermittler dürfen Zah-
lungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise 
nur fordern oder annehmen, wenn dem Kunden der 
Sicherungsschein übergeben wurde. Nach Vertrags-
abschluss wird gegen Aushän digung des Sicherungs-
scheines eine Anzahlung in Höhe von 10 % des Reise-
preises, max. € 250,- pro Person zur Zahlung fällig. Die 
Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, 
sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die 
Reise nicht mehr aus dem in Zi� er 7 genannten Grund 
abgesagt werden kann. 

2.3 Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die 
Restzahlung nicht entsprechend den vereinbarten 
Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter berech-
tigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag 
zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten 
gemäß Zi� er 4.2 Satz 2 bis 4.5 zu belasten.
 
3. Leistungen
3.1 Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von 
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsabschluss notwendig werden und vom Reise-
veranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeige-

gung der ersparten Aufwendungen und einer etwai-
gen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen 
konkret zu bezi� ern und zu belegen.

4.6 Das gesetzliche Recht des Kunden, gemäß § 651 
b BGB einen Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch 
die vorstehenden Bedingungen unberührt.

5. Umbuchungen
5.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss 
auf Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 
Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 
oder der Beförderungsart (Umbuchung) besteht nicht. 
Wird auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbu-
chung vorgenommen, wird von Rückenwind Reisen 
GmbH bis 45 Tage vor Reiseantritt eine Umbuchungs-
gebühr von € 50,- pro Person berechnet. Für Umbu-
chungen bei der Bahnanreise gelten die besonderen 
Umbuchungsregelungen auf der Seite »Die Bahnan-
reise«. Ebenso besteht nur Anspruch auf Beförderung, 
wenn der Reisepreis vollständig vor Beginn der Reise 
auf eines unserer Konten eingegangen ist.

5.2 Umbuchungswünsche, die später als 45 Tage vor 
Reiseantritt erfolgen, können, sofern ihre Durchfüh-
rung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom 
Reisevertrag gemäß Zi� er 4.2 bis 4.5 zu den Bedingun-
gen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt 
werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, 
die nur geringfügige Kosten verursachen.

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen, die ihm 
ordnungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch 
aus Gründen, die ihm zuzurechnen sind (z. B. wegen 
vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen), hat er keinen Anspruch auf anteilige Erstat-
tung des Reisepreises. Der Reiseveranstalter wird sich 
um Erstattung der ersparten Aufwendungen durch 
die Leistungsträger bemühen. Diese Verp� ichtung 
entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistun-
gen handelt oder wenn einer Erstattung gesetzliche 
oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

7. Rücktritt wegen Nichterreichens der Mindestteil-
nehmerzahl
Sollte eine Mindestteilnehmerzahl von 8 Gästen (Aus-
nahme Baltikum 12 Gäste) für eine Reise nicht erreicht 
werden, so können wir bis 28 Tage vor Reisebeginn 
vom Vertrag zurücktreten. Geleistete Zahlungen wer-
den unverzüglich zurückerstattet. Weitere Ansprüche 
bestehen nicht. Bitte beachten Sie evtl. abweichende 
Mindestteilnehmer in der jeweiligen Reisebeschrei-
bung.

8. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Reisende 
ungeachtet einer Abmahnung des Reiseveranstalters 
nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße 
vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung 
des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Reise-
veranstalter, so behält er den Anspruch auf den Rei-
sepreis; er muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die er aus einer anderweitigen Verwendung 
der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, 
einschließlich der ihm von den Leistungsträgern gut-
gebrachten Beträge.

9. Mitwirkungspfl ichten des Kunden
9.1 Mängelanzeige
Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann 
der Kunde Abhilfe verlangen. Der Kunde ist aber ver-
p� ichtet, dem Reiseveranstalter einen aufgetretenen 
Reisemangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt 
er dies schuldhaft, tritt eine Minderung des Reise-
preises nicht ein. Dies gilt nur dann nicht, wenn die 
Anzeige erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen 
Gründen unzumutbar ist. Der Kunde ist verp� ichtet, 
seine Mängelanzeige unverzüglich der Reiseleitung 
am Urlaubsort zur Kenntnis zu geben. Ist eine Reise-
leitung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwaige 
Reisemängel dem Reiseveranstalter an dessen Sitz zur

führt wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderun-
gen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
Reise nicht beeinträchtigen.

3.2 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unbe-
rührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln 
behaftet sind.

3.3 Der Reiseveranstalter ist verp� ichtet, den Kunden 
über wesentliche Leistungsänderungen unverzüglich 
nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. 

3.4 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Reiseleistung ist der Kunde berechtigt, unent-
geltlich vom Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise 
zu verlangen, wenn der Reise veranstalter in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden 
aus seinem Angebot anzubieten. Der Kunde hat diese 
Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Reisever-
anstalters über die Änderung der Reiseleistung oder 
die Absage der Reise diesem gegenüber geltend zu 
machen.

4. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/
Stornokosten
4.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von 
der Reise zurücktreten. Der Rücktritt ist gegenüber 
dem Reiseveranstalter unter der nachfolgend ange-
gebenen Anschrift zu erklären. Falls die Reise über 
ein Reisebüro gebucht wurde, kann der Rücktritt auch 
diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.

4.2 Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt 
er die Reise nicht an, so verliert der Veranstalter den 
Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann der 
Reiseveranstalter, soweit der Rücktritt nicht von ihm 
zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, 
angemessene Entschädigung für die bis zum Rücktritt 
getro� enen Reisevorkehrungen und Aufwendungen 
in Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis ver-
langen. 

4.3 Der Reiseveranstalter hat diesen Entschädigungs-
anspruch zeitlich gesta� elt, d. h. unter Berücksich-
tigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum 
vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem pro-
zentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und 
bei der Berechnung der Entschädigung gewöhnlich 
ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche 
anderweitige Verwendungen der Reise leistungen 
berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des 
Kunden wie folgt berechnet: 

a) Bei Radreisen
bis 28 Tage vor Reiseantritt  20 %*,
ab 27 bis 14 Tage vor Reiseantritt  30 %,
ab 13 bis 8 Tage vor Reiseantritt  50 %,
ab 7 bis 4 Tage vor Reiseantritt 70 %
ab 3 Tage vor Reiseantritt und bei Nichtantritt  90 % 
des Reisepreises. (*mindestens € 50,-)

b) Bei Rad- und Schi� sreisen**
bis 84 Tage vor Reiseantritt  10 %, 
ab 83 bis 42 Tage vor Reiseantritt  30 %, 
ab 41 bis 28 Tage vor Reiseantritt  60 %, 
ab 27 bis 4 Tage vor Reiseantritt  80 %,
ab 3 Tage vor Reiseantritt und bei Nichtantritt 90 %
des Reisepreises. (**mindestens € 50,-)

4.4 Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, 
dem Reiseveranstalter nachzuweisen, dass diesem über-
haupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden 
entstanden ist, als die von ihm geforderte Pauschale. 

4.5 Der Reiseveranstalter behält sich vor, anstelle der 
vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Ent-
schädigung zu fordern, soweit der Reiseveranstalter 
nachweist, dass ihm wesentlich höhere Aufwendun-
gen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden 
sind. In diesem Fall ist der Reiseveranstalter verp� ich-
tet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichti-




